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BMF – IV/ 8 (IV/8) 

 

 

 

11. Jänner 2008 

GZ: BMF-010302/0106-IV/8/2007 

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-4120, Textilwaren Einfuhr-wPVV 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-4120 (Textilwaren Einfuhr wPVV) stellt einen Auslegungsbehelf zu 

den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen, die für bestimmte 

Textil- und Bekleidungserzeugnisse, die nach Be- oder Verarbeitung in bestimmten 

Drittländern wieder in die Gemeinschaft eingeführt werden, dar, der im Interesse einer 

einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 11. Jänner 2008 
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1. Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 3036/94 des Rates vom 8. Dezember 1994 zur Schaffung eines 

wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehrs für bestimmte Textil- und 

Bekleidungserzeugnisse, die nach Be- oder Verarbeitung in gewissen Drittländern wieder in 

die Gemeinschaft eingeführt werden. 

Inkrafttreten: 01. Jänner 1995. 

Verordnung (EG) Nr. 3017/95 der Kommission vom 20. Dezember 1995 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 3036/94 des Rates zur Schaffung 

eines wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehrs für bestimmte Textil- und 

Bekleidungserzeugnisse, die nach Be- oder Verarbeitung in gewissen Drittländern wieder in 

die Gemeinschaft eingeführt werden. 

Inkrafttreten: 01. Jänner 1996. 

2. Arbeitsrichtlinie "Passive Veredelung" 

Die Arbeitsrichtlinie ZK-1450 "Passive Veredelung" enthält im ZK-1450 Abschnitt 5. die 

Durchführung des Verfahrens des wirtschaftlichen Passiven Veredelungsverkehrs von Textil- 

und Bekleidungserzeugnissen, soweit dieses für die Zollstellen relevant ist. 

Zu den außenhandelsrechtlichen Bestimmungen wird ergänzend auf die Arbeitsrichtlinie AH-

4120 verwiesen (Siehe die nachfolgenden Abschnitte). 

3. Veredelungsverkehr 

3.1. Voraussetzung vorherige Bewilligung 

(1) Für die Inanspruchnahme des wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehrs für 

bestimmte Textil- und Bekleidungserzeugnisse ist eine vorherige Bewilligung erforderlich. 

(2) Die Maßnahme gilt für bestimmte Textil- und Bekleidungserzeugnisse, die das Ergebnis 

von Veredelungsverkehren in einem Drittland sind, sofern eine Regelung über die 

Einfuhrbeschränkung oder Überwachung von aus dem betreffenden Drittland eingeführten 

Textil- und Bekleidungserzeugnissen besteht und sofern für diese aus einem 

Veredelungsverkehr in dem betreffenden Drittland hervorgegangenen Erzeugnisse besondere 

Maßnahmen gelten. Der wirtschaftliche passive Veredelungsverkehr ist kein Zollverfahren, 

sondern ein Verfahren zur Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Sondermengen von 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054300&ida=VO303694&gueltig=20110606&hz_id=3054300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054100&ida=VO301795&gueltig=20110606&hz_id=3054100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054300&ida=VO303694&gueltig=20110606&hz_id=3054300
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Veredelungserzeugnissen, die auf die normalen Gemeinschaftshöchstmengen für die Einfuhr 

im so genannten "Vollgeschäft" nicht angerechnet werden. 

(3) Erteilung und Fristverlängerungen der vorherigen Bewilligung sind dem 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend vorbehalten, da kein Zollverfahren 

vorliegt. 

3.2. Vorübergehende Ausfuhr 

3.2.1. Normalverfahren 

Für die vorübergehende Ausfuhr ist eine gültige vorherige Bewilligung vorzulegen. In der 

Zollanmeldung muss der Anmelder erklären, dass für die Waren und das Verfahren eine 

gültige vorherige Bewilligung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode L079 

("Textilwaren: Einfuhrgenehmigung") zu verwenden – außerdem ist die Nummer des 

Bescheides anzuführen und zwar im Format nach der Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.1. 

3.2.2. Nur zollrechtlicher Passiver Veredelungsverkehr mit Textil-

Quotenwaren 

Wird eine gültige Bewilligung eines zollrechtlich passiven Veredelungsverkehrs vorgelegt 

(Maßnahmen zur Nämlichkeitsfesthaltung wurden daher getroffen) und erfolgt keine 

Änderung des Ursprungs und der Textilkategorie der Waren im Zuge der Veredelung, dürfen 

Waren bei der vorübergehenden Ausfuhr auf der zugrunde liegenden und gültigen 

außenhandelsrechtlichen Einfuhrbewilligung wieder angeschrieben werden. 

3.3. Wiedereinfuhr 

3.3.1. Normalverfahren 

Für die Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse in die Gemeinschaft ist vom Anmelder den 

zuständigen Behörden - unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsregelungen über den Handel 

mit dem betreffenden Drittland - die vorherige Bewilligung vorzulegen. In der Zollanmeldung 

muss der Anmelder erklären, dass für die Waren und das Verfahren eine gültige vorherige 

Bewilligung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode L079 ("Textilwaren: 

Einfuhrgenehmigung") C019 zu verwenden. 

Für die Wiedereinfuhr ist nach den Bestimmungen der Arbeitsrichtlinie AH-5110 auch ein 

nichtpräferenzielles Ursprungszeugnis als Nachweis dafür vorzulegen, dass der 

Veredelungsvorgang tatsächlich in dem in der vorherigen Bewilligung angegebenen Drittland 

stattgefunden hat. 
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3.3.2. Nur zollrechtlicher Passiver Veredelungsverkehr mit Textil-

Quotenwaren 

Wurde die vorübergehende Ausfuhr nach Abschnitt 3.2.2. durchgeführt, muss bei der 

Wiedereinfuhr die wiederangeschriebene Einfuhrgenehmigung zeitlich und mengenmäßig 

gültig sein, andernfalls ist die Wiedereinfuhr der Waren weder bei noch offenen Mengen der 

Einfuhrgenehmigung auf noch bei aufrechter Gültigkeit der Bewilligung des zollrechtlich 

passiven Veredelungsverkehrs verboten. 

Ist die zwingende Voraussetzung "keine Änderung der Textilkategorie der Waren" nicht 

eingehalten, ist für die Wiedereinfuhr der genannten Erzeugnisse eine gültige 

Einfuhrgenehmigung vorzulegen. In der Einfuhranmeldung muss der Einführer erklären, dass 

für die Einfuhrgüter eine gültige Einfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der 

Dokumentenartencode L079 ("Textilwaren: Einfuhrgenehmigung") zu verwenden. 

4. Besondere Bestimmungen Ursprungswaren der Türkei 

Auf Grund des Beschlusses Nr. 1/2006 des Ausschusses für die Zusammenarbeit im 

Zollwesen EG-Türkei vom 26. September 2006, zur Festlegung der 

Durchführungsvorschriften zu dem Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei, 

(kundgemacht im ABl. Nr. L 265 vom 26.09.2006 S. 18) wurde die Türkei in das Verfahren 

der Verordnung (EG) Nr. 3036/94 - wirtschaftliche passive Veredelung für bestimmte Textil- 

und Bekleidungserzeugnisse - einbezogen. 

Danach gelten die Vorerzeugnisse türkischen Ursprungs, die zu wirtschaftlicher passiver 

Veredelung ausgeführt werden, nicht mehr als Drittlandswaren im Sinne des Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 3036/94. 

5. Strafbestimmungen 

Die Strafbestimmungen des § 85 AußWG 2011 sind bei Zuwiderhandlungen gegen die 

Verordnung anzuwenden. Siehe dazu die AH-1130. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3007200&ida=Beschluss2006646EG&gueltig=20130422&hz_id=3007200
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054300&ida=VO303694&gueltig=20110606&hz_id=3054300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054300&ida=VO303694&gueltig=20130422&hz_id=3054300&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=c
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3054300&ida=VO303694&gueltig=20130422&hz_id=3054300&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=c
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=85
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